
Mit dem Zusatzschild „Radfahrer frei" ist das Fahrradfahren in der Fußgängerzone erlaubt,
Für den Fahrradfahrer gilt Schrittgeschwindigkeit und Rücksichtnahme auf Fußgänger.
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Fußgängerzone -
Nur zwischen
19 Uhr und 11 Uhr
Mr den Radverkehr
freigegeben
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Unter-Variante zu B

Freigabe des Radverkehrs
in der
Kernfußgängerzone
Von 19.00 bis 11.00

Äußere Fußgängerzone
ohne Einschränkung

www.siegbureg.de


